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 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 29.03.2023

Privatpraxis

 

§ 6

 

Durch das Dienstverhältnis als Sprengelarzt wird die Berechtigung zur freien Ausübung des ärztlichen Berufes insoweit

nicht berührt, als die ordnungsgemäße Versehung der dem Sprengelarzt zukommenden Obliegenheiten sichergestellt

ist.
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